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Merkblatt zu Praktika im integrierten Studiengang der DFH: 

Teilnehmer des DFH-Programms müssen insgesamt laut Landesprüfungsamt für Juristen (LPA) dreizehn Wochen Praktikum ableisten, davon zehn Wochen im Rahmen des integrierten Programms. Zur Anerkennung in diesem Rahmen und für den Stsaatsexamensstudiengang müssen die Praktika neben den Anforderungen der DFH auch die Anforderungen des JPA erfüllen (siehe auch www.justiz.rlp.de unter Ministerium\Landesprüfungsamt\Studienhinweise). 

1. Ausbildungsstelle

Grundsätzlich sind für ein Praktikum alle Stellen geeignet, die auch vom LPA anerkannt werden. Dazu gehören in der Regel Tätigkeiten u.a. bei Gericht, Verwaltungsbehörde, Rechtsanwalt und Notar. Die Betreuung des Praktikums muss laut LPA durch einen Volljuristen (im Ausland: vergleichbare Qualifikation) erfolgen und ausreichend praxisorientiert sein. Es wird empfohlen, das Praktikum in Frankreich zu absolvieren; ein Praktikum in einem anderen frankophonen Land (z.B. Belgien, Luxemburg) ist jedoch gemäß den Regelungen der DFH möglich. Im Auslandsbüro ist hierzu ein Merkblatt der DFH erhältlich. 

2. Praktikumsdauer und Aufteilung

Es müssen Praktikumszeiten von insgesamt zehn Wochen geleistet werden, damit die Anforderungen der DFH erfüllt sind, und damit der an einer französischen Partneruniversität erworbene Abschluss als Schwerpunktbereich „Französisches Recht“ anerkannt werden kann. Eine Aufteilung der zehn Wochen auf mehrere Praktika ist möglich, wobei jedoch die Mindestdauer bei jeweils drei Wochen liegt (§ 2 III 2 JAG). Ausnahmen sind zweiwöchige Praktika, die im Rahmen des Integrierten Studiengangs absolviert werden. 
3. Zeitpunkt

Die Praktika müssen in der vorlesungsfreien Zeit abgeleistet werden. Maßgeblich ist dafür immer die Vorlesungszeit der Universität, an der Sie gerade aktiv studieren.
4. Praktikumsbescheinigung und -bericht
Die Praktika müssen durch eine von der jeweiligen Praktikumsstelle ausgestellte Bescheinigung nachgewiesen werden, aus der die Inhalt und Dauer der Tätigkeit hervorgehen. Diese Bescheinigung muss u.a. bei Beantragung der Anerkennung des französischen Diploms als Schwerpunkt „Französisches Recht“ im Magisterbüro vorgelegt werden. Zur Form der Bescheinigung gelten die Vorgaben des Landesprüfungsamts. 
Außerdem ist ein Praktikumsbericht zu erstellen (ausführlich für das DFJW, soweit diese eine finanzielle Förderung gewährt hat, oder ein Kurzbericht).
5. Finanzierung

Über die zehnmonatige Förderung durch die DFH hinaus können die DFH-Studierenden im Anschluss an das Auslandsstudium für ein Praktikum eine weitere Förderung für bis zu zwei Monate erhalten (siehe Merkblatt dazu). Außerdem können die DFH-Stipendien mit einer Erasmus-Förderung kumuliert werden, die über die zehn Monate Studium hinaus für maximal weitere zwei Monate gewährt werden kann, sofern das Praktikum unter Angabe der Praktikumsstelle im Erasmus-Studienabkommen aufgeführt wurde. 
Alternativ ist eine finanzielle Förderung durch das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW) möglich. Diese setzt unter anderem voraus, dass von keiner anderen Stelle eine Förderung erfolgt, und dass der Antrag dazu drei Monate vor Praktikumsbeginn gestellt wird. 
Nähere Beratung erhalten Sie im Auslandsbüro Jura, droit@uni-mainz.de 
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